
 

 

Vernehmlassungsbericht vom 17. Oktober 2022 
 
Totalrevision Geschäftsreglement des Einwohnerrats 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern) 
Neu: 1.5-1 
Geändert: – 
Aufgehoben: 1.5-1 

Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

Geschäftsreglement des Einwohnerrats der 
Stadt Aarau 
(Einwohnerratsreglement) 

    

Der Einwohnerrat der Stadt Aarau,  Anpassung des Ingresses 
(Streichung "Stadt") zwecks 
einheitlicher Handhabung in 
der städtischen Rechts-
sammlung. 

Der Einwohnerrat der Stadt 
Aarau, 

 
gestützt auf § 70 des Gesetzes über die Einwohnerge-
meinden vom 19. Dezember 1978, 

  
Redaktionelle Anpassung im 
Ingress und Verlinkung auf 
das kantonale Recht. 

gestützt auf § 70 des Gesetzes 
über die Einwohnergemeinden 
(Gemeindegesetz, GG) vom 
19. Dezember 19781), 
 

beschliesst:   beschliesst: 

I.    

1. Konstituierung    

§  1 
Einberufung 

   

                                                   
1) SAR 171.100 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

1 Der Einwohnerrat wird nach der Gesamterneue-
rungswahl von der bisherigen Präsidentin oder vom 
bisherigen Präsidenten zu Beginn der Amtsperiode zur 
konstituierenden Sitzung einberufen.  

   

§  2 
Leitung 

   

1 Die konstituierende Sitzung wird bis zur Wahl der 
Präsidentin oder des Präsidenten vom amtsältesten 
anwesenden Ratsmitglied als Vorsitzender oder Vorsit-
zendem geleitet. Bei gleichem Amtsalter übernimmt 
das ältere Ratsmitglied den Vorsitz. 

EVP/EW Aarau 
Die EVP/EW begrüsst, dass das amtsäl-
teste Mitglied die konstituierende Sit-
zung leiten darf. Diese Regelung sei 
wichtig und systematisch richtig. 
 
Grünliberale Partei Aarau/Pro Aarau 
Die Grünliberale Partei Aarau stellt die 
Frage, ob es für den unwahrscheinli-
chen Fall von gleichem Amtsalter und 
biologischem Alter noch die Losregelung 
brauche. 
 
 
 
 
 
Beide Parteien kommentieren die Gram-
matik als korrekturbedürftig:"…als Vor-
sitzende oder Vorsitzender geleitet". 

- 
 
 
 
 
 
Mit "älter" ist nicht nur das 
Geburtsjahr gemeint, son-
dern auch wer innerhalb des 
Kalenderjahres älter ist.  
Es ist unwahrscheinlich, dass 
die betroffenen Ratsmitglie-
der am selben Tag und auf 
die Sekunde genau gleich alt 
sind. Daher ist keine weitere 
Ergänzung erforderlich. 
 
Der Absatz wird wie vorge-
schlagen geändert. 

- 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung § 2 Abs. 1: 
 
1 Die konstituierende Sitzung 
wird bis zur Wahl der Präsi-
dentin oder des Präsidenten 
vom amtsältesten anwesenden 
Ratsmitglied als Vorsitzender 
oder Vorsitzendem Vorsit-
zende oder Vorsitzender gelei-
tet. Bei gleichem Amtsalter 
übernimmt das ältere Ratsmit-
glied den Vorsitz. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

2 Die oder der Vorsitzende stellt die Präsenz fest und 
bezeichnet zwei Ratsmitglieder als provisorische Stim-
menzählerinnen oder Stimmenzähler.  

   

§  3 
Inpflichtnahme 

  f 

1 Zu Beginn der konstituierenden Sitzung nimmt die o-
der der Vorsitzende die anwesenden Ratsmitglieder 
wie folgt in die Pflicht: 
  
"Ich gelobe, als Mitglied des Einwohnerrats das Wohl 
der Stadt Aarau zu fördern und gemäss der Verfas-
sung und den Gesetzen nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu handeln." 

   

2 Das Gelübde wird durch Nachsprechen der Worte 
"ich gelobe es" geleistet.  

Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt, dass das Wort "Ge-
lübde" durch das Wort "Gelöbnis" zu er-
setzen sei. Auch der Grosse Rat spre-
che von einem Gelöbnis. Laut Duden ist 
ein "Gelübde" ein Versprechen vor Gott 
(das also Nonnen, Pfarrer etc. ablegen) 
und ein "Gelöbnis" ein feierliches Ver-
sprechen. Letzteres scheine in einer sä-
kularen Staatsordnung sinnvoller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorschlag soll übernom-
men werden. Auch im kanto-
nalen Recht ist in § 5 Abs. 1 
des Gesetzes über die Orga-
nisation des Grossen Rates 
und über den Verkehr zwi-
schen dem Grossen Rat, 
dem Regierungsrat und der 
Justizleistung (Geschäftsver-
kehrsgesetz, GVG) die Rede 
von einem Gelöbnis. Dem-
entsprechend wird die Be-
stimmung angepasst und der 
Begriff "Gelübde" durch "Ge-
löbnis" ersetzt. 
 
 

Änderung § 3 Abs. 2:  
 
2 Das Gelübde Gelöbnis wird 
durch Nachsprechen der 
Worte "ich gelobe es" geleis-
tet.  
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau und die GLP Aarau beantra-
gen, dass auch Stellvertretungen das 
Gelübde (Gelöbnis) ablegen müssen 
aufgrund der gleichen Rechte und 
Pflichten. Pro Aarau führt aus, dass dies 
den Vorteil habe, dass die anderen 
Ratsmitglieder die Stellvertretung ken-
nenlernen und dieses eine Inpflicht-
nahme hat. 

Selbstredend gilt die In-
pflichtnahme auch für die 
Stellvertretungen. Wie im Er-
läuterungsbericht zu § 3 GR-
ER ausgeführt, wird die Be-
stimmung in Abs. 3 gegebe-
nenfalls auch auf die Rats-
mitglieder anwendbar sein, 
welche gemäss dem neu vor-
gesehenen § 11a E-GO als 
Vertretung amten sollen (vgl. 
§ 18 E-GR-ER). 

Keine Anpassung. 

3 Ratsmitglieder, die ihr Amt nach der konstituierenden 
Sitzung antreten, werden durch die Präsidentin oder 
den Präsidenten auf gleiche Weise in die Pflicht ge-
nommen. 

   

4 Wer das Gelübde verweigert, verzichtet damit auf ihr 
oder sein Amt. 

 Vgl. obigen Kommentar: Das 
Wort "Gelübde" wird durch 
"Gelöbnis" ersetzt. 

Änderung § 3 Abs. 4:  
 
4 Wer das Gelübde Gelöbnis 
verweigert, verzichtet damit 
auf ihr oder sein Amt. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

§  4 
Wahlen 

Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt die Prüfung, ob eine 
Amtsdauer des/der Präsident/-in von 1 
Jahr gesetzlich möglich ist. Wenn ja, sei 
neu eine Amtsdauer von einem Jahr 
vorzusehen. Gleichzeitig solle dafür ein 
2. Vizepräsidium geschaffen werden 
(Regelung analog Grossem Rat). Dieser 
Antrag macht Anpassungen an diversen 
Stellen bis und mit GO notwendig. Als 
Begründung wird ausgeführt, dass es in-
zwischen relativ viele Parteien gibt. 
Wenn alle innert "nützlicher Frist" auch 
einmal das Präsidium erhalten sollen, 
scheint eine Anpassung des Rhythmus 
sinnvoll. Damit aber genügend Zeit 
bleibe, sich in das Amt einzuarbeiten, 
solle ein zweites Vizepräsidium geschaf-
fen werden. Somit wäre jemand zuerst 
2. Vizepräsident:in, dann 1. Vizepräsi-
dent:in, und dann Präsident:in, alles je-
weils für ein Jahr. 

Die bereits heute geltende 
und auch so im kantonalen 
Recht in § 67 Abs. 1 GG ge-
regelte 2-jährige Amtszeit 
sorgt für eine gewisse Be-
ständigkeit sowie eine bes-
sere Planung und erweitert 
letztlich auch die Wirkungs-
möglichkeiten. Dazu kommt, 
dass es eine gewisse Zeit 
braucht, um sich in der Ver-
waltung und im jeweiligen 
Amt einzuleben. Ausserdem 
besteht im Grossen Rat eine 
grössere Anzahl von Sitzun-
gen und der Geschäftsgang 
verläuft intensiver. Beim Ein-
wohnerrat sind es lediglich 
ca. 10 – 12 Sitzungen pro 
Jahr. Ein zweites Vizepräsi-
dium ist durch die kantonale 
Gesetzgebung nicht vorgese-
hen und würde dem kantona-
len Recht widersprechen (§ 
67 Abs. 1 GG).  

Keine Anpassung. 

1 Nach Inpflichtnahme der Ratsmitglieder leitet die o-
der der Vorsitzende die Wahl der Präsidentin oder des 
Präsidenten. 

   

2 Die neu gewählte Präsidentin oder der neu gewählte 
Präsident führt hierauf die Wahlen durch: 

   

a) der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten;    

b) der zwei Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler    
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

c) der elf Mitglieder der Finanz- und Geschäftsprü-
fungskommission, einschliesslich ihrer Präsidentin o-
der ihres Präsidenten; 

   

d) der Mitglieder allfälliger weiterer Kommissionen, ein-
schliesslich ihrer Präsidentin oder ihres Präsidenten; 

   

e) der zwölf Mitglieder des Wahlbüros.    

3 Läuft eine Amtsdauer während einer laufenden Le-
gislaturperiode ab, findet die jeweilige Neuwahl in der 
letzten Sitzung der noch laufenden Amtsperiode statt. 

   

§  5 
Erklärung über Interessenbindungen 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau und GLP Aarau beantragen, 
dass eine jährliche Erinnerung an die 
Aktualisierung der Interessensbindung 
durch das Ratsbüro/Ratssekretariat ver-
schickt werden solle. Die Aktualisierung 
sei wichtig, gehe womöglich aber 
schnell einmal vergessen. Dies müsse 
aber nicht zwingend im Reglement fest-
gehalten werden. 

Eine Aktualisierungserinne-
rung wie vorgeschlagen er-
achtet der Stadtrat als sinn-
voll. Eine explizite Regelung 
bedarf dies aber nicht. Der 
Erläuterungsbericht wird ent-
sprechend angepasst. 

Keine Anpassung. 

1 Bei Amtsantritt gibt jedes Ratsmitglied eine schriftli-
che Erklärung ab über seine: 

   

a) berufliche Tätigkeit und seinen Arbeitgeber;    

b) Tätigkeit in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie 
Beiräten und ähnlichen Gremien von schweizeri-
schen und ausländischen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts; 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

c) Mitgliedschaft in Vorständen von Vereinen, die von 
der Einwohnergemeinde Aarau Fördergelder erhal-
ten; 

   

d) Beratungs- oder Expertentätigkeiten für die Einwoh-
ner- oder Ortsbürgergemeinde Aarau; 

   

e) dauernde Leitungs- oder Beratungstätigkeiten für 
schweizerische oder ausländische Interessengrup-
pen; 

   

f) Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen 
der Einwohner- oder Ortsbürgergemeinde Aarau, des 
Kantons oder des Bundes; 

   

g) Unternehmensbeteiligungen von mindestens zehn 
Prozent. 

SP Aarau 
Die SP Aarau begrüsst die Senkung auf 
10% Unternehmensbeteiligung, da sie 
die Transparenz erhöht.  

- - 

2 Änderungen sind dem Ratssekretariat bis zur nächs-
ten Sitzung zu melden. 

SP Aarau 
Die neu statuierte Meldepflicht wird von 
der SP Aarau begrüsst. 
 
SVP Aarau 
Die SVP erachtet, dass die Meldung bis 
zur nächsten Sitzung mitunter schwierig 
bzw. unmöglich sein könnte. Vorschlag: 
"Änderungen sind dem Ratssekretariat 
innert 2 Monaten zu melden". 
 

- 
 
 
 
Der Stadtrat hält die vorge-
schlagene Anpassung in Be-
zug auf die Meldung innert 
zwei Monaten ab der Ände-
rung für sinnvoll und ange-
messen. 

- 
 
 
 
Änderung § 5 Abs. 2: 
 
2 Änderungen sind dem Rats-
sekretariat bis zur nächsten 
Sitzung innert zwei Monaten 
zu melden. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

Geplante Sitzungen können 
in der Tat variieren, sie kön-
nen ausfallen oder es kön-
nen sogar zusätzliche Sitzun-
gen angesetzt werden. Die 
Festlegung einer zweimonati-
gen Frist erscheint daher 
sinnvoll. 

3 Über die Interessenbindungen wird ein öffentlich ein-
sehbares Register geführt. 

   

2. Organisation    

2.1 Organe    

§  6 
Organe 

   

1 Die Organe des Einwohnerrats sind:    

a) das Präsidium;    

b) das Ratssekretariat;    

c) das Ratsbüro;    

d) die Präsidialkonferenz;    

e) die Fraktionen;    

f) die Kommissionen.    

2.2 Ratsorganisation    

§  7 
Präsidium 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

1 Die Präsidentin oder der Präsident, bei deren oder 
dessen Verhinderung die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident und bei deren oder dessen Verhinderung 
das amtsälteste anwesende Ratsmitglied leitet als vor-
sitzende Person die Sitzung und sorgt für eine beför-
derliche sowie rechtlich korrekte Abwicklung der Ge-
schäfte.  

   

2 Äussert sich die vorsitzende Person zu einem Ver-
handlungsgegenstand, gibt sie den Vorsitz für die 
Dauer des Votums in der Reihenfolge nach Absatz 1 
ab.  

   

3 Die vorsitzende Person sorgt für die Einhaltung der 
parlamentarischen Regeln und nimmt die Sitzungspoli-
zei wahr.  

Pro Aarau, Grünliberale Partei Aarau 
und EVP/EW Aarau 
Die oben genannten Vernehmlassungs-
teilnehmenden beantragen, dass der 
letzte Teilsatz "…und nimmt die Sit-
zungspolizei wahr" zu streichen oder 
durch einen passenderen Ausdruck zu 
ersetzen sei. Das Wort "Polizei" passe 
nicht zur Funktion des Ratspräsidenten. 
Zudem sei dieser Teilsatz schon mit 
dem vorgängigen Satzteil geregelt und 
gehöre in dieser Form nicht in ein mo-
dernes Reglement. 

Die Funktion der Sitzungspo-
lizei existiert gegenwärtig in 
verschiedene Erlassen und 
wird auch in Zukunft fortbe-
stehen. Auch das Gemeinde-
gesetz sieht in § 24 Abs. 1 
vor, dass der Gemeindeam-
mann für die Aufrechterhal-
tung von Ruhe und Ordnung 
sorgt. Der Vorsitzende ist in 
der Regel für die konkrete 
Durchführung der Gemeinde-
versammlung verantwortlich 
und hat für einen geordneten 
Ablauf der Sitzung zu sor-
gen.  

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

Er hat dabei jene Massnah-
men zu ergreifen, die eine 
richtige und freie Willens-
kundgabe und –bildung ge-
währleisten. Auch in § 4 Abs. 
1 lit. a des Dekrets über die 
Geschäftsführung des Gros-
sen Rats (Geschäftsordnung, 
GO, SAR 152.210) ist der 
Begriff "Sitzungspolizei" ver-
ankert. Diese Funktion bein-
haltet die geordnete Sit-
zungsführung, auch zum 
Wohl der übrigen Ratsmit-
glieder. Die beantragte Strei-
chung des Begriffs ist daher 
abzulehnen.  
 

4 Die Präsidentin oder der Präsident vertritt den Ein-
wohnerrat nach aussen. Sie oder er unterzeichnet ge-
meinsam mit der Ratssekretärin oder dem Ratssekre-
tär für den Einwohnerrat. 

   

5 Die Präsidentin oder der Präsident kann nur für eine 
Amtszeit in Folge gewählt werden.  

FDP.Die Liberalen Aarau 
Die FDP bemerkt, dass bei der aktuellen 
Formulierung nicht jedem klar sei, was 
unter «eine Amtszeit in Folge» zu ver-
stehen ist. Eine Formulierung in einfa-
cherer Sprache werde daher gewünscht. 
Vorschlag: "Die Präsidentin oder der 
Präsident darf nach Ablauf seiner Amts-
zeit nicht für die direkt darauffolgende 
Amtszeit (wieder-)gewählt werden". 

Dem Stadtrat erscheint der 
Vorschlag der FDP als sinn-
voll und es wird eine entspre-
chende Änderung vorge-
schlagen.   

Änderung § 7 Abs. 5: 
 
5 Die Präsidentin oder der Prä-
sident kann nur für eine darf 
nicht für die direkt darauffol-
gende Amtszeit in Folge wie-
dergewählt werden.  
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

§  8 
Ratssekretariat 

SP Aarau 
Die neue Bestimmung zum Ratssekreta-
riat und seine Organstellung wird von 
der SP Aarau begrüsst. 

- - 

1 Die Stadtkanzlei steht dem Einwohnerrat für die ad-
ministrative Unterstützung als Ratssekretariat zur Ver-
fügung. 

   

2 Der Stadtrat bestimmt die Stadtschreiberin oder den 
Stadtschreiber oder deren Stellvertreterin oder dessen 
Stellvertreter zur Ratssekretärin oder zum Ratssekre-
tär, die oder der das Ratssekretariat leitet und für die 
Protokollführung verantwortlich ist. 

Grünliberale Partei Aarau 
Die Grünliberale Partei erachtet, dass 
der Stadtschreiber funktionsbedingt 
nicht geeignet sei, das Ratssekretariat 
zu leiten. Der Interessenskonflikt zwi-
schen Exekutive und Legislative sei 
nach Ansicht der GLP zu gross. 

Im Grossen Rat wird der Par-
lamentsdienst vom Ratssek-
retär geleitet (§ 20 Abs. 3 
GVG). Auf kommunaler 
Ebene führt die Gemein-
schreiberin bzw. der Gemein-
deschreiber das Protokoll der 
Gemeindeversammlung, des 
Einwohnerrates und des Ge-
meinderates (vgl. § 40 Abs. 3 
GG). 
Diese vorgesehene Rege-
lung ergibt sich also aus den 
kantonalen Bestimmungen. 
Wie in anderen grösseren 
Gemeinden und Kantone gibt 
es auch in Aarau zwei 
Schreiberinnen oder Schei-
ber, von denen sich eines in 
der Hauptsache um die Par-
lamentsdienste und das an-
dere um die Exekutive küm-
mert. Somit steht die vorge-
schlagene Regelung im Ein-
klang mit dem übergeordne-
ten Recht. 

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

3 Dem Ratssekretariat kommen insbesondere folgende 
Aufgaben zu: 

   

a) Führung des Geschäftsverzeichnisses;    

b) Verwaltung und Archivierung der Geschäftsakten;    

c) Bearbeitung von Einsichtsgesuchen von Ratsmitglie-
dern oder Stimmberechtigten; 

   

d) Entgegennahme und Veröffentlichung der Erklärun-
gen zu den Interessenbindungen der Ratsmitglieder; 

   

e) Öffentliche Bekanntgabe der Traktandenliste sowie 
von Ort und Zeit der Einwohnerratssitzungen; 

   

f) Entgegennahme und Bekanntgabe schriftlicher Vor-
stösse; 

   

g) Veröffentlichung der genehmigten Protokolle der 
Einwohnerratssitzungen. 

   

§  9 
Ratsbüro 

Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt zu prüfen, ob es 
nicht sinnvoll wäre, den/die Präsident/-in 
der FGPK auch als Teils des Büros zu 
wählen. Begründet wird dies dadurch, 
dass er/sie die wichtigste (aktuell ein-
zige) Kommission des Parlaments präsi-
diere, eine enge Koordination mit dem 
Büro sei entscheidend für einen rei-
bungslosen Parlamentsbetrieb. 
 

Die Zusammensetzung des 
Ratsbüros ist ausdrücklich 
durch das kantonale Recht 
bestimmt (§ 67 Abs. 1 GG). 
Die FGPK ist eine vorbera-
tende Kommission, welche 
die Geschäfte in sachlicher 
Hinsicht vorbereitet und nicht 
Teil des Ratsbüros mit sei-
nen administrativen Aufga-
ben ist. Die beantragte Ände-
rung ist daher abzulehnen. 

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

1 Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsiden-
tin oder der Vizepräsident, die zwei Stimmenzählerin-
nen oder Stimmenzähler sowie die Ratssekretärin oder 
der Ratssekretär bilden das Ratsbüro. Jedes Mitglied 
ist stimmberechtigt. 

Grüne Aarau 
Die Grünen sind sich nicht schlüssig, 
wieso dem Ratssekretär/der Ratssekre-
tärin eine Stimmberechtigung zuteil 
kommt, da diese/r nicht durch eine Wahl 
bestätigt wird. 

Die Funktion der Ratssekre-
tärin oder des Ratssekretärs 
ist eine Verwaltungsfunktion 
bzw. eine administrative Tä-
tigkeit. Die Organisation des 
Ratsbüros ist in § 67 Abs. 1 
GG durch das kantonale 
Recht geregelt.  

Keine Anpassung. 

2 Die Präsidentin oder der Präsident hat im Ratsbüro 
den Vorsitz und gibt bei Stimmengleichheit den Stich-
entscheid.  

   

3 Dem Ratsbüro kommen insbesondere folgende Auf-
gaben zu: 

SP Aarau 
Die neue einheitliche Regelungsnorm 
für das Ratsbüro wird von der SP Aarau 
geschätzt. Es sei übersichtlich, sämtli-
che Aufgaben des Ratsbüro darzustel-
len. Weitere Kompetenzen solle das 
Ratsbüro nicht erhalten, da seine 
politische Zusammenstellung nicht re-
präsentativ sei und nicht der politischen 
Zusammensetzung des ER entspreche. 
Dem Büro sollen nach Ansicht der SP 
ausschliesslich administrative Kompe-
tenzen zukommen. 

- - 

a) Bestimmung von Zeit, Ort und Form der Durchfüh-
rung der Sitzungen; 

   

b) Festlegung der Traktandenliste nach Absprache mit 
dem Stadtrat; 

   

c) Entscheid über die Richtigkeit des Protokolls;    
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

d) Zuweisung von Geschäften an eine Kommission, so-
weit sie nicht von Gesetzes wegen durch die Finanz- 
und Geschäftsprüfungskommission zu behandeln 
sind. 

   

2.3 Fraktionen und Präsidialkonferenz  Bemerkung zu der Über-
schrift "2.3 Fraktionen und 
Präsidialkonferenz": Im Zuge 
der Auswertung der Ver-
nehmlassung und der redak-
tionellen Änderungen hat 
sich herausgestellt, dass der 
§ 10 und § 11 E-GR-ER aus-
getauscht werden sollten. 
Zunächst sind die Fraktionen 
zu regeln, und erst danach 
die Präsidialkonferenz. 

Änderung der Paragraphenrei-
henfolge: 
 
§ 10 Präsidialkonferenz wird 
neu zu § 11. 
 
§ 11 Fraktionen wird neu zu 
§ 10. 

§  10 
Präsidialkonferenz 

SP Aarau 
Die ausdrückliche Regelung der Präsidi-
alkonferenz wird von der SP begrüsst. 
Allenfalls wäre nach Ansicht der SP 
sinnvoll, ausdrücklich festzuhalten, dass 
der Stadtrat jährlich zuhanden der Präsi-
dialkonferenz eine grobe (und nicht ver-
bindliche) Jahresplanung vorlegt. 

Der Vorschlag, eine grobe 
Jahresplanung vorzulegen, 
ist bereits aufgegriffen wor-
den und wird umgesetzt. Es 
erscheint nicht zweckmässig, 
dies im Reglement zu veran-
kern.. 

Keine materielle Anpassung. 
Neu aber § 11 statt § 10. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

1 Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsiden-
tin oder der Vizepräsident sowie die Fraktionspräsiden-
tinnen und Fraktionspräsidenten oder eine durch diese 
bezeichnete Vertretung der Fraktion bilden die Präsidi-
alkonferenz. 

Pro Aarau, EVP/EW Aarau und SVP 
Aarau 
Die oben genannten Vernehmlassungs-
teilnehmenden weisen darauf hin, dass 
es sehr wünschenswert wäre, wenn wie 
bis anhin auch eine zweite Person pro 
Fraktion an der Präsidialkonferenz teil-
nehmen könnte (zusätzlich und nicht 
vertretend). Dies sei v.a. für mehrpartei-
liche Fraktionen sinnvoll und wichtig. Die 
SVP führt aus, dass in den letzten Jah-
ren jeweils zwei Vertreter-/innen pro 
Fraktion zugelassen waren. Dies sei zu 
regeln – allenfalls zwei Personen zuge-
lassen aber nur ein Stimmrecht. 

Es ergibt sich aus der Defini-
tion der "Fraktion", dass sich 
mehrere Ratsmitglieder zu-
sammenschliessen und ge-
zielt eine Fraktion bilden kön-
nen. Es ist Sache der Präsi-
dialkonferenz zu entschei-
den, inwiefern und in wel-
chen Fällen eine Begleitung 
sinnvoll ist. Dies kann insbe-
sondere bei grösseren Ge-
schäften sinnvoll sein. Je-
weils nur eine Person soll in 
diesen Fällen aber stimmbe-
rechtigt sein.  

Keine Anpassung. 

2 Die Präsidialkonferenz wird durch die Präsidentin o-
der den Präsidenten einberufen, wenn sie oder er es 
als notwendig erachtet oder drei Fraktionspräsidentin-
nen und Fraktionspräsidenten es verlangen. 

Grünliberale Partei Aarau/Pro Aarau 
Die GLP beantragt den Absatz 2 wie 
folgt zu ergänzen:"…notwendig erachtet 
oder mindestens ein Drittel der Frakti-
onspräsidentinnen und Fraktionspräsi-
denten es verlangen". Auch Pro Aarau 
erachtet die Nennung eines Anteils (1/3) 
besser. Als Begründung wird ausge-
führt, dass es theoretisch im Einwohner-
rat zwischen einer und 16 Fraktionen 
geben könne und somit die Anzahl der 
Fraktionen variieren kann. Da sei ein re-
lativer Anteil angemessener. 

Der Stadtrat erachtet die vor-
geschlagene Änderung als 
sinnvoll und begrüsst die be-
antragte Ergänzung mit der 
Nennung eines Anteils (1/3).  

Änderung § 10 (alt) Abs. 2: 
 
2 Die Präsidialkonferenz wird 
durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten einberufen, wenn 
sie oder er es als notwendig 
erachtet oder drei mindestens 
ein Drittel der Fraktionspräsi-
dentinnen und Fraktionspräsi-
denten es verlangen. 

3 Der Präsidialkonferenz kommen insbesondere fol-
gende Aufgaben zu: 

   

a) Empfehlung für die Sitzverteilung in den Kommissio-
nen; 

   

b) Vorberatung fraktionsübergreifender Themen;    
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

c) Mitwirkung hinsichtlich Informationsaustausch des 
Einwohnerrats und der Fraktionen mit dem Stadtrat 
und der Verwaltung. 

   

§  11 
Fraktionen 

  Neu § 10 statt § 11. 

1 Mindestens drei Ratsmitglieder können sich zu einer 
Fraktion zusammenschliessen. 

   

2 Die Fraktionen bestimmen eine Fraktionspräsidentin 
oder einen Fraktionspräsidenten, die oder der die 
Fraktion im Einwohnerrat und nach aussen vertritt. 

   

2.4 Kommissionen Grüne Aarau 
Die Grünen sind der Ansicht, dass präzi-
siert werden sollte, um welche Kommis-
sionen es sich genau handelt. 

Grundsätzlich ist zu unter-
scheiden zwischen parla-
mentarischen und stadträtli-
chen Kommissionen. Im Ge-
schäftsreglement des Ein-
wohnerrats werden selbstre-
dend nur die parlamentari-
schen Kommissionen gere-
gelt (Legislativkommissio-
nen).  

Keine Anpassung. 

§  12 
Einsetzen von Fachkommissionen 

SP Aarau 
Die SP unterstützt die Regelung des 
Verfahrens für die Einsetzung einer 
Fachkommission. Allenfalls sollte konk-
ret darüber nachgedacht werden, ob 
aufgrund der gestiegenen Geschäftslast 
im ER die Einsetzung einer solchen 
Fachkommission sinnvoll wäre. 

Mit dieser Bestimmung wird 
die Möglichkeit der Einset-
zung von Fachkommissionen 
geschaffen. Die Bestellung 
im konkreten Einzelfall ist je-
weils zu gegebener Zeit im 
Detail von der zuständigen 
Stelle zu prüfen. 

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

1 Auf Antrag von mindestens zehn Ratsmitgliedern ent-
scheidet der Einwohnerrat über die Einsetzung von 
ständigen oder nichtständigen Fachkommissionen. 

Grüne Aarau 
Die Grünen sind der Meinung, dass der 
Einwohnerrat auf Antrag von einer unab-
hängigen Anzahl Ratsmitglieder in ei-
nem Mehrheitsentscheid über die Ein-
setzung von ständigen oder nichtständi-
gen Fachkommissionen entscheiden 
solle. 
 
 
 
 
 
 
Pro Aarau/ Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau stellt die Frage, wie die Ent-
löhnung von Fachkräften in den Kom-
missionen geregelt sei und wer über die 
entsprechenden Kommissionsbudgets 
entscheide. Die GLP beantragt, dass 
auch über die zur Verfügung stehende 
Ressourcen (insb. Finanzen) entschie-
den werden sollte. Begründet wird dies 
dadurch, dass eine Fachkommission 
auch auf externe Berater/-innen zurück-
greifen können müsse, dafür sei ein 
Budget vorzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muss ohnehin ein Mehr-
heitsentscheid für die Einset-
zung einer Fachkommission 
gefasst werden. Allerdings 
sollte ein gewisses Quorum 
für den entsprechenden An-
tragvorgesehen werden. Es 
ist ein Anliegen des Stadtra-
tes, ständige Anträge zu ver-
hindern, welche den Ratsbe-
trieb übermässig bemühen 
würden.  
 
 
In § 19 Abs. 1 und 2 E-GR-
ER wird die Festsetzung von 
Sitzungsgeld und Entschädi-
gungen geregelt. Somit be-
stimmt der Einwohnerrat die 
Höhe der Entschädigungen 
für die Kommissionen fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

FDP.Die Liberalen Aarau 
Die FDP beantragt, dass der vorge-
schlagene Absatz festhalten solle, wel-
ches Quorum nötig sei, um eine Kom-
mission abzusetzen/aufzulösen. Vor-
schlag neuer Absatz 2: "Auf Antrag von 
mindestens zehn Ratsmitgliedern ent-
scheidet der Einwohnerrat über die Ab-
setzung der Fachkommissionen." Be-
gründet wird dies damit, dass der Pro-
zess der Einsetzung und der Auflösung 
nach demselbem Schema verlaufen 
solle. 

Der Stadtrat erachtet eine 
solche Regelung nicht als 
notwendig. Die nicht ständi-
gen Kommissionen sind oh-
nehin an bestimmte Sachge-
schäfte gebunden. In Bezug 
auf die ständigen Kommissi-
onen ist sodann nicht mit zu 
häufigen Anträgen zu rech-
nen, sodass ein Quorum 
nicht als nötig erachtet wird.  

Keine Anpassung. 

2 Er entscheidet über die Zusammensetzung sowie 
über die Aufgaben und Befugnisse der Fachkommissi-
onen. 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau und GLP beantragen, dass 
im Fall eines Ausfalles eines FGPK-Mit-
glieds nicht automatisch seine ER-Stell-
vertretung auch in der FGPK die Stell-
vertretung übernehmen solle. Anstelle 
dessen solle die betroffene Fraktion ei-
nen Stellvertreter ernennen (aus den 
Reihen ihrer ER). Begründet wird dies 
damit, dass ein neues, wenig erfahrenes 
Mitglied eventuell noch nicht in der Lage 
sei, direkt in der FGPK Einsitz zu neh-
men. 

Ein Automatismus in dem 
Sinne, dass die parlamentari-
sche Stellvertretung gleich-
zeitig die Vertretung in der 
Kommission übernimmt, be-
steht nicht, weder auf kanto-
naler Ebene noch auf kom-
munaler Ebene. Dies wäre 
auch nicht angezeigt, denn 
Wahlen in Kommissionen 
werden nicht vom Volk, son-
dern vom jeweiligen Gre-
mium personenspezifisch 
durchgeführt. Im Fall einer 
längeren Abwesenheit wäre 
immerhin zu prüfen, ob im In-
teresse der Kommissionstä-
tigkeit ein Rücktritt des abwe-
senden Mitglieds, verbunden 
mit einer Neuwahl angezeigt 
ist. 
 
 

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

3 Wird eine Fachkommission eingesetzt, wählt der Ein-
wohnerrat deren Mitglieder sowie die Präsidentin oder 
den Präsidenten. 

   

§  13 
Amtsdauer 

SVP Aarau 
Es fehle eine Klärung bezgl. nichtständi-
gen Kommissionen. Vorschlag der SVP: 
"Bei nichtständigen Kommissionen legt 
der Einwohnerrat die Amtsdauer der Mit-
glieder und der Präsidentin oder der 
Präsidenten fest". 

Die nicht ständigen Kommis-
sionen haben diejenigen 
sachbezogene Geschäfte zu 
beraten, für die sie einge-
setzt wurden, und werden 
nach Abschluss des Auftrags 
wieder aufgelöst. Aufgrund 
dessen braucht es keine Re-
gelung, wie von der SVP 
Aarau vorgeschlagen. 

Keine Anpassung. 

1 Die Mitglieder der Finanz- und Geschäftsprüfungs-
kommission sowie der ständigen Fachkommissionen 
werden für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt. 

   

2 Die Präsidentin oder der Präsident der Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission sowie der ständigen 
Fachkommission wird auf eine Amtsdauer von zwei 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl für eine weitere 
Amtsperiode ist möglich. 

SP Aarau 
Es sei nicht einzusehen, weshalb in der 
FGPK nicht parallel zum Einwohnerrats-
präsidium eine Beschränkung auf eine 
Amtsdauer vorzusehen sein soll. Eine 
solche Regelung entspreche auch nicht 
der gelebten Praxis. 

Eine analoge Änderung wie 
beim Präsidium des Einwoh-
nerrats (§ 7 Abs. 5) macht für 
die FGPK tatsächlich Sinn. 
Der Abs. 2 wird entspre-
chend geändert und der er-
läuternde Bericht angepasst. 

Änderung § 13 Abs. 2: 
 
2 Die Präsidentin oder der Prä-
sident der Finanz- und Ge-
schäftsprüfungskommission 
sowie der ständigen Fachkom-
mission wird auf eine Amts-
dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Eine Wiederwahl für 
eine weitere Amtsperiode ist 
möglich. Die Präsidentin oder 
der Präsident darf nicht für die 
direkt darauffolgende Amtszeit 
wiedergewählt werden. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

3 Die Mitglieder einer ständigen Kommission sind nach 
zwei aufeinanderfolgenden vollständigen Legislaturpe-
rioden für die darauffolgende Legislaturperiode nicht 
mehr wählbar. 

Grüne Aarau 
Die Grünen erachten die Regelung der 
Legislaturperiode in Fachkommissionen 
als zu lang und empfinden 8 Jahre Tä-
tigkeit in einer Kommission genug. 
 
 
EVP/EW Aarau 
Dieser Absatz ist nach Ansicht der 
EVP/EW zu überdenken. Gerade bei der 
hohen Fluktuationsrate sei es fraglich, 
ob die Beschränkung der Amtsdauer 
von 8 Jahren (am Stück) noch notwen-
dig erscheine. Wenn ja, dann solle die 
Regel gerecht auf alle städtischen Kom-
missionen angewandt werden, denn 
insb. da gäbe es viele Interessierte, aber 
auch viele Sesselkleber. Es gäbe so in 
den Kommissionen regelmässig neue 
Inputs und Ideen. Es sei wichtig, dass 
die Vertraulichkeit definiert wird. 

Die Regelung umfasst genau 
zwei Legislaturperioden, was 
eine Gesamtdauer von 8 
Jahren ergibt.  
 
 
 
Im Geschäftsreglement Ein-
wohnerrat werden sachge-
recht lediglich die parlamen-
tarischen, nicht aber die 
stadträtlichen Kommissionen 
geregelt. Die Regelung er-
scheint in Bezug auf die par-
lamentarischen Kommissio-
nen aber sachgerecht. 

Keine Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 

§  14 
Geschäftsgang 

   

1 Die Kommissionen ordnen den Gang ihrer Beratun-
gen. Sie können insbesondere mehrere Lesungen für 
ein Geschäft vorsehen. 

SVP Aarau 
Die SVP beantragt die folgende Ergän-
zung: Sie konstituieren sich selber (bis-
her im § 28 Abs 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Einwohnerrat entschei-
det über die Zusammenset-
zung sowie über die Aufga-
ben und Befugnisse der 
Kommissionen. Wird eine 
Fachkommission eingesetzt, 
wählt der Einwohnerrat deren 
Mitglieder sowie die Präsi-
dentin oder den Präsidenten 
(§ 12 Abs. 2 und 3 GR-ER).  

Neuer § 12 Abs. 4: 
 
4Im Übrigen konstituieren sich 
die Fachkommissionen selber. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP Aarau 
Die SP unterstützt ausdrücklich das 
Festhalten der Möglichkeit von mehre-
ren Lesungen pro Geschäft. Die Koordi-
nation zwischen Ratsbüro, welches (in 
Absprache mit dem Stadtrat) für die 
Festlegung der Traktandenliste zustän-
dig ist und der Kommission, welche 
mehrere Lesungen vorsehen kann, wäre 
nach Ansicht der SP noch zu präzisie-
ren. Bis anhin wurden Geschäfte der 
FGPK (i.d.R.) erst nach Festsetzung der 
Traktandenliste zugewiesen, was das 
Durchführen einer zweiten Lesung er-
schwerte bzw. das Geschäft musste 
wieder von der Traktandenliste genom-
men werden. Die SP stellt sich die 
Frage, wie das inskünftig koordiniert 
werden solle. Eine Koordination gemäss 
§ 20 Abs. 3, wonach ein umfangreiches 
Geschäft spätestens 35 Tag vor der Sit-
zung zur Verfügung stehen muss, sei 
ebenfalls notwendig. Der Stadtrat wird 
gebeten, diese Koordination noch näher 
zu erläutern und den Ablauf aufzuzei-
gen. 

Die Kommissionen konstitu-
ieren sich insofern selbst, als 
etwa die Stellvertretung des 
Präsidiums geregelt wird. Es 
macht daher Sinn, eine ent-
sprechende Regelung wieder 
aufzunehmen (Ergänzung 
um § 12 Abs. 4). 
 
 
Es ist grundsätzlich zutref-
fend, dass bis anhin die Ko-
ordination zwischen dem 
Ratsbüro und der Kommis-
sion wie beschrieben er-
folgte. Durch eine geänderte 
Terminierung der jeweiligen 
ER-Sitzungen und der Kom-
missionssitzungen könnte 
der genannten Problematik 
entgegnet werden. Es be-
steht jedoch immer die Mög-
lichkeit, dass die Kommission 
von vornherein zwei Lesun-
gen einplant. Auf diese 
Weise lässt sich das oben er-
wähnte Problem vermeiden 
und die jeweilige Kommis-
sion kann das Geschäft früh 
genug behandeln. Die Ent-
scheidung darüber, wie viele 
Lesungen notwendig sind, 
muss der jeweiligen Kommis-
sion zustehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 



- 22 - 
 
 

 

Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

2 Die Kommissionspräsidentin oder der Kommissions-
präsident bestimmt in Absprache mit dem Ratssekreta-
riat Zeit, Ort und Form der Durchführung der Sitzun-
gen. 

   

3 Die Kommissionen sind berechtigt, vom Stadtrat In-
formationen einzuholen und eine Ergänzung der Akten 
zu verlangen. 

SP Aarau 
Die SP begrüsst die Regelung betr. 
Kommissionsprotokolle (öffentlich, so-
fern nicht Vertraulichkeit beschlossen 
wurde). 

- - 

4 Die Kommissionen beschliessen mit der Stimmen-
mehrheit der anwesenden Kommissionsmitglieder. Die 
Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. 

   

5 Bei Stimmengleichheit gibt die Kommissionspräsi-
dentin oder der Kommissionspräsident den Stichent-
scheid. 

   

§  15 
Protokoll und Berichterstattung 

   

1 Die Kommissionen bestimmen die Art der Protokoll-
führung. Es ist zumindest ein Beschlussprotokoll zu er-
stellen. 

   

2 Die Protokollführung wird durch das Ratssekretariat 
sichergestellt, soweit die Kommissionen nicht etwas 
anderes bestimmen. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

3 Die Kommissionsprotokolle sind öffentlich, soweit die 
Kommissionen nicht deren Vertraulichkeit beschlies-
sen. 

Grüne Aarau/Pro Aarau/Grünliberale 
Partei Aarau 
Die Grünen sind der Ansicht, dass zu-
mindest die Beschlussprotokolle immer 
öffentlich sein sollten und nicht für ver-
traulich erklärt werden können. Auch 
Pro Aarau und GLP beantragen, dass 
die Beschlussprotokolle bzw. die Ent-
scheidungen der Kommissionen öffent-
lich sein sollen und nicht die ganzen 
Protokolle mit allen Details (Kompromiss 
zwischen Vertraulichkeit und öffentlicher 
Zugänglichkeit). 
 
 
 
 
 
EVP/EW Aarau und Grünliberale Par-
tei Aarau 
Die EVP/EW ist der Meinung, dass die 
Kommissionsprotokolle nie öffentlich 
sein dürfen, da sonst die Medien die Po-
litik gestalten. Gleichzeitig bestehe eine 
Unvereinbarkeit mit dem § 16, denn so 
könne die Kommissionarbeit nicht mehr 
vertraulich stattfinden. Auch die GLP be-
merkt den Widerspruch zwischen § 15 
Abs. 3 und § 16 Abs. 1. 

Es macht Sinn, die Regelung 
der Vertraulichkeit der Kom-
missionsprotokolle in § 16 zu 
verschieben. Zudem teilt der 
Stadtrat die Haltung, dass 
(ausschliesslich) das Be-
schlussprotokoll zwecks 
Nachvollziehbarkeit immer 
öffentlich sein soll, während 
dem das erweiterte Protokoll 
(mit den internen Diskussio-
nen und allfälligen weiteren 
Unterlagen) nur dann öffent-
lich ist, wenn die Kommission 
dies auch so beschliesst.  
 
 
 
Zur Frage der Öffentlichkeit 
des Protokolls vgl. obige Be-
merkung.  
 
Ein Widerspruch zwischen 
§ 16 Abs. 1 und § 15 Abs. 3 
besteht im Übrigen nicht. 
§ 16 Abs. 1 betrifft die Unter-
lagen, welche den Mitglie-
dern der Kommissionen für 
ihre Arbeit zur Verfügung ge-
stellt werden, während § 15 
Abs. 3 das Protokoll der Sit-
zung selber, also das Pro-
dukt aus der Kommissionssit-
zung, regelt. 
 
 

Verschiebung des § 15 Abs. 3 
neu zu § 16 Abs. 3 GR-ER. 
Vgl. dortige Ergänzung/Präzi-
sierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

4 Die Kommissionspräsidentin oder der Kommissions-
präsident oder ein anderes von der Kommission dazu 
bestimmtes Mitglied erstattet Bericht im Einwohnerrat. 

SP Aarau 
Die SP stellt sich die Frage, ob die Be-
richterstattung durch die Kommission 
zwingend sei und ob die Kommission 
auf ein Referat verzichten könne. Der 
Absatz sehe dies aufgrund seiner For-
mulierung nicht vor. Die SP weist auf 
§ 25 hin, nach welchem ein Verzicht 
dennoch möglich sei. Eventuell ist die 
Möglichkeit des Verzichts bereits in § 15 
zu regeln (vormals § 28). 

In der vorliegenden Bestim-
mung geht es um die Festle-
gung der Person für die Be-
richterstattung selbst. Mit ei-
ner Neuformulierung wird 
dies klargestellt. Der Verzicht 
auf die Berichterstattung 
selbst wird in § 25 separat 
geregelt. Der Erläuterungs-
bericht wird entsprechend 
angepasst. 

Änderung § 15 Abs. 4 (neu 
Abs. 3): 
 
3 Die Kommissionspräsidentin 
oder der Kommissionspräsi-
dent oder ein anderes von der 
Kommission dazu bestimmtes 
Mitglied erstattet Bericht im 
Einwohnerrat. Die Berichter-
stattung im Einwohnerrat er-
folgt durch die Kommissions-
präsidentin oder den Kommis-
sionspräsidenten oder durch 
ein anderes von der Kommis-
sion bestimmtes Mitglied. 

§  16 
Vertraulichkeit 

SP Aarau 
Die SP begrüsst die neue Regelung 
betr. Vertraulichkeit. 

- - 

1 Die Kommissionssitzungen und die nicht bereits öf-
fentlich zugänglichen Kommissionsunterlagen sind ver-
traulich. 

   

2 Die Kommissionsmitglieder dürfen die Entscheide, 
die Stimmenverhältnisse und die Pro- und Contra-Ar-
gumente ihrer Fraktion zwecks Meinungsbildung zur 
Kenntnis bringen. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

  Vgl. obige Bemerkung zu 
§ 15 Abs. 3: Die Kommissi-
onsbeschlüsse sind öffentlich 
zugänglich zu machen. Die 
Kommission entscheiden 
aber selber über die Publika-
tion eines erweiterten Proto-
kolls, welche sodann auch 
Materialien aus Abs. 1 ent-
halten können (lex specialis).  

Neu § 16 Abs. 3 und 4: 
 
3 Die Kommissionsbeschlüsse 
sind öffentlich zugänglich zu 
machen. 
 
4Die Kommission entscheidet, 
inwiefern ein erweitertes Proto-
koll und weitere Unterlagen 
von der Vertraulichkeit ausge-
nommen sind. 

2.5 Teilnahme und Entschädigung    

§  17 
Pflicht zur Teilnahme 

   

1 Die Mitglieder des Einwohnerrats, des Ratsbüros, der 
Kommissionen sowie der Präsidialkonferenz sind zur 
Teilnahme an den jeweiligen Sitzungen verpflichtet. 

   

2 Für die Teilnahme an Sitzungen gemäss Absatz 1 
haben die Teilnehmenden Anspruch auf ein Sitzungs-
geld, soweit sie in der Präsenzliste eingetragen oder 
bei Namensaufruf anwesend sind und nicht anderwei-
tig entschädigt werden. 
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§  18 
Vertretung 

SP Aarau 
Die SP begrüsst die Vertretungsrege-
lung und erachtet es sinnvoll, dass dies-
bezüglich die kantonalen Vorschriften 
übernommen werden. Zu regeln wäre 
indes nach Ansicht der SP die Vorge-
hensweise, wenn das Präsidium den 
Antrag abweist. Hier solle dann – auf 
Antrag des betroffenen Ratsmitglieds – 
der Gesamtrat entscheiden können. 

Auf kantonaler Stufe werden 
die entsprechenden Belege 
durch das Präsidium des 
Grossen Rates geprüft und 
die Vertretung bestimmt 
(§ 7a Abs. 2 [neu] GVG). 
Auch hier überprüft also das 
Präsidium den jeweiligen An-
trag. Eine Anpassung er-
scheint nicht notwendig, 
könnten doch im Abwei-
sungsfall soweit nötig die zur 
Verfügung stehenden 
Rechtsmittel ergriffen werden 
(§§ 105 ff. GG).  

Keine Anpassung. 

1 Will sich ein Mitglied des Einwohnerrats bei Verhin-
derung infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall je-
weils während drei bis zwölf Monaten vertreten lassen, 
hat es die Vertretung bei der Präsidentin oder beim 
Präsidenten zu beantragen. 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Beide Vernehmlassungsteilnehmende 
beantragen, dass neben der "Mutter-
schaft" auch die "Vaterschaft" eine Stell-
vertretung ermöglichen solle. Begründet 
wird dies damit, dass es auch möglich 
ist, dass eine Mutter rasch wieder arbei-
ten geht und ein Vater sich mehrheitlich 
um das Kind/die Kinder kümmert (auch 
bei homosexuellen Paaren zu berück-
sichtigen). 
 
SP Aarau 
Nach Ansicht der SP sollte eine Vertre-
tung ohne Begründung möglich sein und 
nicht auf Mutterschaft, Krankheit oder 
Unfall beschränkt werden.  

Mit Beschluss vom 18. Ja-
nuar 2022 hat der Grosse 
Rat eine Änderung des Ge-
schäftsverkehrsgesetzes 
(GVG, SAR 152.200) be-
schlossen, wonach neu die 
Vertretung von Grossratsmit-
gliedern bei längerfristiger 
Verhinderung geregelt wer-
den soll (Volksabstimmung 
am 25. September 2022 zur 
Verfassungsänderung des 
Kantons Aargau [§ 76 Abs. 3, 
neu]). Die Aargauer Stimm-
bevölkerung sagte deutlich 
Ja zu einer Stellvertretungs-
regel.  

1 Will sich ein Mitglied des Ein-
wohnerrats bei Verhinderung 
infolge Mutterschaft Eltern-
schaft, Krankheit oder Unfall 
jeweils während drei bis zwölf 
Monaten vertreten lassen, hat 
es die Vertretung bei der Prä-
sidentin oder beim Präsidenten 
zu beantragen. 
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Familiäre Verpflichtungen (Pflege, El-
tern, Partner, etc.) können genauso wie 
berufliche Verpflichtungen (Projektlei-
tung, Auslandsreise, Stellvertretungen, 
etc.) Grund dafür sein. Ggf. könne eine 
solche Vertretung dann beschränkt wer-
den auf 1x/Amtszeit. Zudem erachtet die 
SP Aarau Reisen ab 3 Monaten auch 
als Vertretungsgrund, um die Attraktivi-
tät des Amtes für jüngere Mitglieder zu 
steigern. Grundsätzlich könne geprüft 
werden, ob der Grund für eine Absenz 
überhaupt genannt werden muss oder 
pro Amtsdauer eine Absenz bzw. Vertre-
tung von 3-12 Monaten anerkannt wird. 
Damit würde Abs. 2 wegfallen. 

Die Revision sieht auf kanto-
naler Ebene vor, dass Mit-
glieder sich bei Verhinderung 
infolge Mutterschaft, Krank-
heit oder Unfall während drei 
bis zwölf Monatenvertreten 
lassen können. (§ 7a Abs. 1 
[neu] GVG). In diesem Zu-
sammenhang hat der Grosse 
Rat gleichzeitig eine Ände-
rung des GG beschlossen, 
wonach die Gemeinden 
ebenfalls eine Vertretungsre-
gelung für den ER vorsehen 
können (§ 65 Abs. 5 GG 
[neu]). Die kantonalen Best-
immungen kommen dabei 
sinngemäss zur Anwendung. 
Aus der Sicht des Stadtrats 
ist es durchaus angezeigt 
und in sinngemässer Anwen-
dung der kantonalen Rege-
lung auch möglich, eine Ver-
tretungsregelung für Eltern-
schaft generell vorzusehe, 
dies im Sinne der Gleichbe-
handlung von männlichen 
und weiblichen Mitgliedern 
des Einwohnerrats (vgl. § 
11a Entwurf GO, Teil 2). Die 
Bestimmung wird entspre-
chend angepasst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Der Antrag hat unter Einreichung der entsprechen-
den Belege und nach Möglichkeit vorgängig zur Ver-
hinderung zu erfolgen. 
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3 Heisst die Präsidentin oder der Präsident den Antrag 
gut, bestimmt das Wahlbüro die Vertretung gemäss 
den Grundsätzen über das Nachrücken gemäss § 33 
der Verordnung über die Wahl des Einwohnerrates 
vom 5. Dezember 1988. 

Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt, dass das Büro und 
nicht der Präsident:in über den Antrag 
entscheiden soll. Begründet wird dies 
damit, dass weniger Willkür und tenden-
ziell konstantere Entscheide möglich sei. 

Wie im erläuternden Bericht 
ausgeführt, bestimmt auf 
kantonaler Ebene gemäss § 
7a Abs. 2 und 3 [neu] GVG 
das Präsidium nach Prüfung 
der Belege die entspre-
chende Vertretung. Dement-
sprechend soll die sinnge-
mäss anzuwendende kanto-
nale Regelung dahingehend 
konkretisiert werden, dass 
die Präsidentin oder der Prä-
sident den Antrag gutzuheis-
sen hat, wenn die Vorausset-
zungen gemäss Abs. 1 erfüllt 
sind. Von Willkür kann in die-
sem Fall nicht die Rede sei. 
Die Vertretung wird nach den 
Grundsätzen über das Nach-
rücken in den Einwohnerrat 
bestimmt.  

Neu § 18 Abs. 3: 
 
3 Die Präsidentin oder der Prä-
sident heisst den Antrag gut, 
wenn die Voraussetzungen ge-
mäss Absatz 1 erfüllt sind. 
 
§ 18 Abs. 3 (alt) wird neu zu 
Abs. 4. 

4 Der Vertretung kommen dieselben Rechte und Pflich-
ten wie dem vertretenen Mitglied zu. 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau erachtet, dass eine Vertre-
tung ebenso ein Gelübde (Gelöbnis) ab-
legen soll, wenn die Person ihre Ratstä-
tigkeit aufnimmt (gleiche Rechte und 
Pflichten; Bewusstmachung der Verant-
wortung). 
 
Zudem will Pro Aarau und GLP geklärt 
haben, wie mit der Mitgliedschaft in der 
FGPK und in Fachkommissionen verfah-
ren wird. Sie beantragt, dass über die 
Mitgliedschaft von Vertretungen in Kom-
missionen die betroffenen Fraktio-
nen/Parteien entscheiden sollen. 

Vgl. obige Bemerkung zu § 3 
Abs. 2 GR-ER. Selbstredend 
gilt die Inpflichtnahme auch 
für die Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter. 
 
 
 
Ein Automatismus in dem 
Sinne, dass die parlamentari-
sche Stellvertretung gleich-
zeitig die Vertretung in der 
Kommission übernimmt,  

§ 18 Abs. 4 wird neu zu 
Abs. 5. 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 
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SVP Aarau 
Die SVP ist der Meinung, dass eine Ver-
tretungsregelung auf Ebene Einwohner-
rat nicht nötig sei. Falls dennoch eine 
Vertretungslösung eingeführt werden 
sollte, dann solle in Abs. 4 klar sein, 
dass die Vertretung für Einwohnerrat 
und Kommissionen gilt. Die SVP bean-
tragt die folgende Ergänzung: Die Ver-
tretung gilt gleichzeitig für einwohnerrät-
liche Kommissionen. 

besteht nicht, weder auf kan-
tonaler Ebene noch auf kom-
munaler Ebene. Dies wäre 
auch nicht angezeigt, denn 
Wahlen in Kommissionen 
werden nicht vom Volk, son-
dern vom jeweiligen Gre-
mium personenspezifisch 
durchgeführt. Im Fall einer 
längeren Abwesenheit wäre 
immerhin zu prüfen, ob im In-
teresse der Kommissions-tä-
tigkeit ein Rücktritt des abwe-
senden Mitglieds, verbunden 
mit einer Neuwahl angezeigt 
ist. 
 
 
Mit der Revision der Verfas-
sung des Kantons Aargau 
wird durch den Grossen Rat 
eine Grundlage geschaffen, 
damit sich inskünftig die Par-
lamentsmitglieder vertreten 
lassen können. Gemäss den 
kantonalen Erläuterungen 
werden die Vertreterinnen 
und Vertreter während der 
Dauer der Vertretung zur 
vollwertigen Mitgliedern des 
Parlaments und der entspre-
chenden Fraktionen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 
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5 Während der Vertretung ruhen die Rechte und Pflich-
ten des vertretenen Mitglieds. Es erhält Zugang zu den 
allgemeinen Informationen für Mitglieder des Einwoh-
nerrats. 

  § 18 Abs. 5 wird neu zu 
Abs. 6. 

§  19 
Festsetzung von Sitzungsgeld und Entschädigungen 

   

1 Der Einwohnerrat bestimmt die Höhe des Sitzungs-
geldes für die Mitglieder des Einwohnerrats, des Rats-
büros, der Kommissionen sowie der Präsidialkonfe-
renz. 

   

2 Er legt die Höhe der Entschädigungen für die Präsi-
dentin oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin o-
der den Vizepräsidenten des Einwohnerrats sowie der 
Kommissionen fest. 

   

3 Die Festlegung erfolgt in der konstituierenden Sit-
zung für die Dauer einer Legislatur. 

   

3. Sitzungen    

§  20 
Einladung 

   

1 Die Präsidentin oder der Präsident lädt die Ratsmit-
glieder spätestens zwanzig Tage vor der Sitzung ein. 

   

2 Die Einladung erfolgt unter Beilage der Traktanden-
liste sowie der Botschaften des Stadtrats mit Bericht 
und Antrag. 
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3 Wird dem Einwohnerrat ein umfangreiches und be-
deutendes Geschäft zur Beschlussfassung vorgelegt, 
sind die Unterlagen spätestens fünfunddreissig Tage 
vor der Sitzung zur Verfügung zu stellen. 

SP Aarau 
Die SP stellt sich die Frage, nach wel-
chen Kriterien ein umfangreiches und 
bedeutendes Geschäft definiert wird. 

Nach bisheriger Praxis und 
Erfahrung handelt es sich da-
bei um Geschäfte, die poli-
tisch besonders bedeutsam 
sind oder besonders kom-
plexe Sachverhalte aufwei-
sen, usw. 

Keine Anpassung. 

4 Die Unterlagen werden elektronisch oder in anderer 
geeigneter Form zugestellt. Davon ausgenommen sind 
der Politikplan, das Budget und der Jahresbericht. 

Grünliberale Partei Aarau 
In der Interpretation heisse das, dass 
"Politikplan, Budget und Jahresbericht" 
nicht in geeigneter Form zugestellt wer-
den dürfen. Die GLP weist darauf hin, 
dass der zweite Satz der Bestimmung 
zu streichen ist. Dies werde später in 
§ 21 Abs. 2 geregelt. 

Vgl. Bemerkung zu § 21 Abs. 
2. 

Änderung § 20 Abs. 4: 
 
4 Die Unterlagen werden elekt-
ronisch oder in anderer geeig-
neter Form zugestellt. Das 
Ratssekretariat stellt den Rats-
mitgliedern die Unterlagen un-
ter vorgängiger Orientierung 
der zuständigen Abteilungslei-
tung elektronisch oder in ande-
rer geeigneter Form zur Verfü-
gung. Davon ausgenommen 
sind der Politikplan, das 
Budget und der Jahresbericht. 

5 Unterlagen, die den Ratsmitgliedern nicht zugestellt 
werden können, sind in geeigneter Weise aufzulegen. 

   

§  21 
Akteneinsicht und Aktenzustellung 

   

1 Die Ratsmitglieder sind berechtigt, in alle nicht ver-
traulichen Akten der Stadtverwaltung, die sich auf die 
zur Behandlung kommenden Geschäfte beziehen, Ein-
sicht zu nehmen. 
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2 Das Ratssekretariat stellt den Ratsmitgliedern die 
Unterlagen unter vorgängiger Orientierung der zustän-
digen Abteilungsleitung elektronisch oder in anderer 
geeigneter Form zur Verfügung. Budget und Rechnung 
werden den Ratsmitgliedern stets physisch zugestellt.  

Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt die Ergänzung der 
Ziffer mit "Politikplan". Zudem sei das 
Wort "stets" zu streichen, da es überflüs-
sig erscheint. 
 

Der Stadtrat ist der Ansicht, 
dass der Inhalt des § 21 Abs. 
2 inhaltlich besser zu § 20 
Abs. 4 passt. Es bezieht sich 
ebenfalls auf die Unterlagen 
des betreffenden Geschäfts, 
welche zugestellt werden 
müssen und nicht traktan-
diert wurden. Davon ausge-
nommen sind der Politikplan, 
das Budget und der Jahres-
bericht. Der Erläuterungsbe-
richt wird entsprechend an-
gepasst. 

Streichung von § 21 Abs. 2. 
Siehe neue Formulierung in 
§ 20 Abs. 4 GR-ER. 

3 Stellt das Ratssekretariat aufgrund eines Einsichtsge-
suchs fest, dass die eingesehenen Akten für alle Rats-
mitglieder von Interesse sind, stellt es diese den ande-
ren Ratsmitgliedern zur Verfügung. 

  § 21 Abs. 3 wird neu zu 
Abs. 2. 

4 Vertreterinnen und Vertreter der Medien erhalten die 
Unterlagen der Verhandlungen in elektronischer oder 
in anderer geeigneter Form.  

  § 21 Abs. 4 wird neu zu 
Abs. 3. 

5 Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können die 
Unterlagen der Verhandlungen beim Ratssekretariat 
beziehen. 

  § 21 Abs. 5 wird neu zu 
Abs. 4. 

§  22 
Präsenz und Verhandlungsfähigkeit 

   

1 Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, hat es 
sich bei der Präsidentin oder beim Präsidenten vor der 
Sitzung, spätestens aber innert drei Tagen nach der 
Sitzung schriftlich zu entschuldigen. Erfolgt die Ent-
schuldigung nicht oder nicht rechtzeitig, gilt das Mit-
glied als unentschuldigt abwesend. 
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2 Der Einwohnerrat ist verhandlungsfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 

SP Aarau 
Die SP ist der Ansicht, dass die Rege-
lung zur Verhandlungsfähigkeit aufgrund 
ihres Gewichts eine Entsprechung in der 
GO haben sollte. 

Der Stadtrat begrüsst die be-
antrage Änderung und nimmt 
die entsprechende Regelung 
in § 21 Abs. 1 E-GO auf. 

Verschiebung in § 21 Abs. 1 E-
GO. Streichung von § 22 Abs. 
2 E-GR-ER. 
 
Änderung der Paragraphen-
überschrift:  
Präsenz und Verhandlungsfähigkeit 

§  23 
Verhandlungsgegenstände 

   

1 Der Einwohnerrat behandelt alle ihm durch die kanto-
nale Gesetzgebung und die Gemeindeordnung vorbe-
haltenen Geschäfte sowie die eingereichten Motionen, 
Postulate und Anfragen. 

   

2 Die Behandlung der Geschäfte erfolgt in der Reihen-
folge der Traktandenliste, sofern der Einwohnerrat 
nicht anders beschliesst. 

   

3 Botschaften des Stadtrats werden im Einwohnerrat 
behandelt, nachdem sie vorgängig von der zuständi-
gen Kommission beraten wurden. 

   

4 Gleiches gilt für Motionen und Postulate, welche ei-
ner Kommission zur Vorberatung zugewiesen wurden. 

   

§  24 
Dringlichkeit 

   

1 Auf begründeten Antrag hin kann der Einwohnerrat 
ein Geschäft als dringlich erklären.  

SVP Aarau 
Die SVP wünscht eine Ergänzung, dass 
der Antrag mündlich oder schriftlich be-
gründet werden kann. 

Die mündliche oder schriftli-
che Begründung des Antrags 
ist in der Bestimmung mitent-
halten. Die Erläuterungen 
werden entsprechend ange-
passt. 

Keine Anpassung. 
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2 Ein als dringlich erklärtes Geschäft ist noch in der 
gleichen Sitzung zu behandeln. 

   

4. Beratung    

4.1 Allgemeines    

§  25 
Grundsätze 

   

1 Die Beratung eines Geschäftes wird durch das Refe-
rat der Berichterstatterin oder des Berichterstatters der 
zuständigen Kommission oder mit der Begründung ei-
ner Unterzeichnerin oder eines Unterzeichners eines 
schriftlichen Vorstosses eingeleitet. Die Kommissionen 
können auf die Berichterstattung verzichten. 

SVP Aarau 
Nach Ansicht der SVP fehlt noch eine 
Präzisierung bzgl. Anträgen von Kom-
missionen. Bspw. könnte bei der Be-
richterstattung der zuständigen Kommis-
sionen ergänzt werden, dass allfällige 
Anträge der Kommissionen hier zu stel-
len sind. 

Die Antragstellung gehört zur 
vollständigen Berichterstat-
tung. Zusätzlich ergibt sich 
dies aus § 25 Abs. 3 E-GR-
ER. 

Keine Anpassung. 

2 Erfolgt keine Vorberatung in einer Kommission, wird 
das Geschäft durch den Stadtrat vertreten. 

   

3 Die Referentin oder der Referent hat sich kurz zu hal-
ten und das Referat auf die wesentlichen Punkte zu 
beschränken. Differenzen zum stadträtlichen Antrag 
sind auszuweisen. 

EVP/EW Aarau 
Die EVP/EW hält die Ziff. 3 für unnötig 
und beantragt ihre Streichung. 

Die Ausweisung der Differen-
zen zum stadträtlichen An-
trag ist wichtig, weil sie zum 
ordentlichen Geschäftsbe-
trieb und –abwicklung gehört. 
Dies bedeutet, dass klarge-
stellt werden muss, worüber 
diskutiert und debattiert wird. 
Die beantragte Anpassung 
ist abzulehnen. 

Keine Anpassung. 

4 Die Präsidentin oder der Präsident erteilt das Wort 
zur Diskussion den Ratsmitgliedern in der Reihenfolge 
der Anmeldungen. Für Berichtigungen kann jederzeit 
das Wort verlangt werden. 
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5 Ratsmitglieder, die über den in Beratung stehenden 
Gegenstand noch nicht gesprochen haben, geniessen 
den Vorrang vor solchen, die sich bereits geäussert 
haben. 

   

6 Die Präsidentin oder der Präsident erklärt die Bera-
tung für abgeschlossen, wenn das Wort nicht mehr 
verlangt wird.  

   

§  26 
Form und Umfang der Voten 

   

1 Die Rednerinnen und Redner haben sich kurz zu fas-
sen und zur Sache zu sprechen. Nach erfolgloser 
Mahnung kann ihnen die Präsidentin oder der Präsi-
dent das Wort entziehen. 

   

2 Die Redezeit beträgt für jedes Ratsmitglied höchs-
tens zehn Minuten, beim zweiten Votum in der glei-
chen Angelegenheit fünf Minuten. 

   

§  27 
Ablauf 

   

1 Anträge auf Nichteintreten sind sofort zu stellen, zu 
behandeln und zur Abstimmung zu bringen. Im Übri-
gen sind die Geschäfte in der Regel wie folgt zu bera-
ten: 

   

a) Rückweisungsanträge mit konkretem Auftrag    

b) Inhaltliche Beratung    

c) Stellungnahme des Stadtrats    

d) Abstimmung    



- 36 - 
 
 

 

Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

2 Ordnungsanträge können jederzeit gestellt werden 
und sind unverzüglich zu behandeln. Dem Ratsmit-
glied, das einen Ordnungsantrag stellen will, ist das 
Wort sofort zu erteilen. 

   

3 Wird ein Ordnungsantrag auf Schluss der Diskussion 
angenommen, kommen nur noch Ratsmitglieder zum 
Wort, die es verlangt haben, bevor der Ordnungsan-
trag angemeldet wurde. Den Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter von Kommissionen, den Vertreterinnen 
und Vertretern des Stadtrats sowie den Motionärinnen 
und Motionären und den Postulantinnen und Postulan-
ten ist ein Schlusswort gestattet. 

   

§  28 
Protokoll 

   

1 Im Protokoll der Einwohnerratssitzungen sind die An-
träge und die Beschlüsse wörtlich, die Begründung 
sinngemäss zu protokollieren.  

   

2 Die Aufnahme der Verhandlung ist zulässig. SP Aarau 
Die SP Aarau wünscht eine Präzisie-
rung, wer die entsprechenden Aufnah-
men vornehmen darf (Ratsbüro und ak-
kreditierte Medien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der vorliegenden Bestim-
mung geht es um die Auf-
nahme zwecks Protokollie-
rung. Weitere Aufnahmen 
sind Sache der Sitzungspoli-
zei. Eine Ergänzung erweist 
sich daher nicht als notwen-
dig.   
 
 

Keine Anpassung. 
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Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt die folgende Ergän-
zung: "..., der Rat ist in geeigneter Form 
über die Aufnahme(n) zu informieren." 
Dies könne bspw. mit der Traktanden-
liste erfolgen oder durch ein kurzes Vo-
tum der Sitzungsleitung. 

Wie oben bereits erwähnt, 
geht es hier um die Aufzeich-
nung zwecks Protokollierung, 
welche elektronisch erfolgen 
kann. Dies auch im Gedan-
ken an allfällige zukünftige 
Technologien und insb. eine 
Online-Durchführung, 
wodurch etwa auch eine Vi-
deo-Aufnahme denkbar ist. 
Weitere Aufnahmen obliegen 
der Sitzungspolizei, worüber 
immer informiert wird.  

Keine Anpassung. 

3 Bei Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlich-
keit beschliesst der Einwohnerrat über die Art der Pro-
tokollführung. 

   

4 Das Protokoll wird den Mitgliedern des Einwohnerrats 
und des Stadtrats in der Regel innert vier Wochen zu-
gestellt. Es gilt als genehmigt, wenn nicht innert zwan-
zig Tagen schriftlich beim Ratsbüro Berichtigungen be-
antragt werden. 

SP Aarau 
Die SP Aarau erachtet die Verlängerung 
der Protokollierungsfrist als sinnvoll. 

- - 

5 Die Beschlüsse und das Protokoll werden von der o-
der dem Vorsitzenden sowie von der Ratssekretärin o-
der dem Ratssekretär unterzeichnet. Auszüge aus 
dem Protokoll unterzeichnet die Ratssekretärin oder 
der Ratssekretär. 

   

6 Das genehmigte Protokoll ist öffentlich zugänglich zu 
machen. 
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§  29 
Berichtigung des Protokolls 

1 Bei offensichtlichen Fehlern im Protokoll, nimmt die 
Ratssekretärin oder der Ratssekretär eine formlose 
Berichtigung vor.  

   

2 Wird beim Ratsbüro fristgerecht eine Berichtigung 
des Protokolls beantragt, entscheidet das Ratsbüro 
über den Antrag. Lehnt es den Antrag ab, gilt das Pro-
tokoll mit dem Beschluss als genehmigt. Das Ratsbüro 
setzt die Antragstellerin oder den Antragsteller über die 
Ablehnung in Kenntnis. 

   

3 Heisst das Ratsbüro den Berichtigungsantrag gut, 
stellt es das korrigierte Protokoll unter Hinweis auf die 
Änderung den Mitgliedern des Einwohnerrats und des 
Stadtrats erneut zu. Das Protokoll gilt in der korrigier-
ten Version als genehmigt, wenn nicht innert zehn Ta-
gen schriftlich beim Ratsbüro Berichtigungen beantragt 
werden. 

   

4.2 Anträge    

§  30 
Anträge zum Inhalt des Geschäfts 

SP Aarau 
Die SP begrüsst die Abwicklung der An-
träge über das Ratssekretariat. 

- - 

1 Anträge sind dem Ratssekretariat zuhanden der Prä-
sidentin oder des Präsidenten schriftlich, in der Regel 
vor der Sitzung, einzureichen. 
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2 Über Änderungsanträge kann nur dann abgestimmt 
werden, wenn eine dadurch verursachte Kostenverän-
derung bezifferbar und das Projekt auch mit dieser Än-
derung realisierbar ist. 

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Beide Parteien beantragen, dass "bezif-
ferbar" durch "abschätzbar" zu ersetzen 
ist. Begründet wird dies damit, dass eine 
exakte Bezifferung kaum eingehalten 
werden könne, was dazu führt, dass die 
Hürden für eventuell sinnvolle Ände-
rungsanträge zu hoch werden. GLP 
führt weiter aus, dass "bezifferbar" eine 
Genauigkeit suggeriert; "abschätzbar" 
verlange immer noch genügend Infor-
mationen, damit eine "informierte Ent-
scheidung" getroffen werden könne. 

Der Stadtrat erachtet die Re-
gelung wie vorgeschlagen 
("bezifferbar") als sachge-
recht. Eine exakte Zahl ist 
nicht notwendig. Eine Bezif-
ferung kann auch durch eine 
Abschätzung erfolgen. Wie 
im erläuternden Bericht aus-
geführt, stellt die Formulie-
rung klar, dass eine unge-
fähre Angabe gemacht wer-
den muss, ohne zu hohe An-
forderungen an die Genauig-
keit der Schätzung zu stellen. 
Es muss daher eindeutig 
über einen Betrag abge-
stimmt werden. Der Erläute-
rungsbericht wird entspre-
chend angepasst. 

Keine Anpassung. 

§  31 
Ordnungsanträge 

   

1 Als Ordnungsanträge gelten Anträge, welche die for-
melle Abwicklung eines Geschäfts betreffen, ohne die-
ses inhaltlich zu berühren. In Betracht fallen insbeson-
dere Anträge auf 

   

a) Verschiebung der Beratung eines Geschäfts;    

b) Rückweisung des Geschäfts an die vorberatende 
Kommission. 

   

c) Schluss der Diskussion;    

d) Unterbruch der Sitzung;    
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e) Abbruch der Sitzung;    

f) Antrag auf geheime Abstimmung oder Abstimmung 
unter Namensaufruf. 

   

§  32 
Rückkommensantrag 

   

1 Auf bereits gefasste Beschlüsse kann bis zum Ende 
der Sitzung zurückgekommen werden, wenn ein ent-
sprechender Antrag von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder unterstützt wird. 

Grüne Aarau/Pro Aarau/Grünliberale 
Partei Aarau 
Die oben genannten Parteien beantra-
gen, dass "mindestens zwei Dritteln" 
durch "der Mehrheit" ersetzt werden soll. 
Dies wird damit begründet, dass zwei 
Drittel undemokratisch sei. Bei relativ 
knappen Entscheiden könne, wenn Je-
mand oder Einige was falsch verstanden 
haben und nicht richtig abgestimmt ha-
ben, der Fehler rasch korrigiert werden. 
Bei 2/3 sei eine solche Korrektur nicht 
möglich. Pro Aarau und GLP bemerken, 
dass die Hürde mit der Mehrheit immer 
noch genügend gross sei. 

Mit der vorgeschlagenen Re-
gelung wird die Beständigkeit 
der Beschlüsse des Einwoh-
nerrats verstärkt. Die Bestim-
mung ist gegenüber der heu-
tigen Regelung unverändert 
und wurde inhaltlich über-
nommen. Daher ist die bean-
tragte Änderung abzulehnen. 

Keine Anpassung. 



- 41 - 
 
 

 

Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

5. Beschlussfassung Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP beantragt, dass dem ER darzu-
legen sei, ob und in welcher Form ein 
Behördenreferendum – ähnlich wie es 
der Kanton kennt – in das Reglement 
aufgenommen werden könnte. Begrün-
det wird dies damit, dass im Sinne des 
Schutzes von Minderheiten und den 
weiterhin hohen Hürden von 5% der Un-
terschriften aller Wahlberechtigten innert 
30 Tagen ein Behördenreferendum an-
gebracht sein könnte. Zumindest solle 
die Möglichkeit geprüft werden. Nach 
Ansicht der GLP könnte die Hürde 
bspw. bei 40 oder 45% der anwesenden 
Einwohnerrät/-innen liegen. 

Gemäss § 58 Abs. 2 GG 
kann der Einwohnerrat ein 
Sachgeschäft von sich aus 
der Urnenabstimmung unter-
stellen. Diese kantonale 
Norm wurde umgesetzt in § 5 
Abs. 1 GO. Demnach kann 
der Einwohnerrat (mit Mehr-
heitsbeschluss) bis unmittel-
bar nach der Schlussabstim-
mung einen Beschluss der 
Urnenabstimmung unterstel-
len. Das heute bereits vor-
handene Behördenreferen-
dum entspricht somit dem 
übergeordneten kantonalen 
Recht.  

Keine Anpassung. 

5.1 Abstimmungen    

§  33 
Grundsätze 

   

1 Am Schluss der Beratung stimmt der Einwohnerrat 
über die Anträge ab. 

   

2 Besteht ein Antrag aus verschiedenen Teilen, ist über 
diese jeweils einzeln abzustimmen.  

   

3 Kann ein Antrag unterteilt werden, ist über die einzel-
nen Teile abzustimmen, wenn ein Ratsmitglied es ver-
langt. 

   

4 Abänderungs- und Zusatzanträge sind vor Hauptan-
trägen zur Abstimmung zu bringen. 
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§  34 
Vorgehen 

   

1 Vor einer Abstimmung gibt die Präsidentin oder der 
Präsident eine Übersicht über die vorhandenen An-
träge sowie die Fragestellungen und die Reihenfolge 
der Abstimmung bekannt.  

   

2 Wird von einem Ratsmitglied eine andere Fragestel-
lung oder Abstimmungsordnung vorgeschlagen und ist 
die Präsidentin oder der Präsident damit nicht einver-
standen, entscheidet der Rat. 

   

§  35 
Eventualabstimmungen 

   

1 Liegen zu einem Geschäft drei oder mehr sich aus-
schliessende Anträge vor, sind zur Bereinigung Even-
tualabstimmungen durchzuführen. Der bereinigte An-
trag ist sodann zur Schlussabstimmung zu bringen. 

   

2 Für die Bereinigung werden einander jeweils zwei 
Anträge in der Eventualabstimmung gegenübergestellt, 
bis nur noch ein Antrag für die Schlussabstimmung üb-
rig bleibt. 

   

3 Jedes Mitglied kann pro Eventualabstimmung jeweils 
nur für einen der Anträge stimmen. 

   

§  36 
Vorgehen bei Abstimmungen zu Rechtserlassen 

SP Aarau 
Die SP begrüsst die einheitliche Zusam-
menführung des Vorgehens bei Abstim-
mungen bei Rechtserlassen in einem 
Paragraphen. 

- - 
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1 Betrifft die Vorlage einen Rechtserlass, erfolgt die 
Beratung für jeden Paragraphen einzeln. Soweit Inhalt 
und Umfang der einzelnen Paragraphen es erlauben, 
können mehrere Paragraphen zusammengefasst bera-
ten werden. 

   

2 Bei der paragraphenweisen Beratung gilt jeder Para-
graph als angenommen, wenn kein Antrag dazu ge-
stellt wird. 

   

3 Nach Abschluss der Detailberatung zu den einzelnen 
Paragraphen ist eine Schlussabstimmung zum berei-
nigten Erlass durchzuführen. 

   

§  37 
Form der Abstimmung 

   

1 Die Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, über 
eine elektronische Abstimmungsanlage oder durch 
Handheben oder Aufstehen. Das Ratsbüro entscheidet 
über die Form der Abstimmung unter Berücksichtigung 
der räumlichen Gegebenheiten. 

   

2 Bei Abstimmungen durch Handheben kann die Aus-
zählung der Stimmen unterbleiben, wenn die Mehrheit 
offensichtlich ist und die Auszählung nicht verlangt 
wird. 

SVP Aarau 
Die SVP beantragt die Ergänzung: Ab-
stimmung durch Handheben "oder Auf-
stehen". 

Der Stadtrat stimmt dem An-
trag zu und ergänzt den Ab-
satz mit "oder Aufstehen". 

Änderung § 37 Abs. 2: 
 
2 Bei Abstimmungen durch 
Handheben oder Aufstehen 
kann die Auszählung der Stim-
men unterbleiben, wenn die 
Mehrheit offensichtlich ist und 
die Auszählung nicht verlangt 
wird. 

3 Soweit eine elektronische Abstimmungsanlage zur 
Verfügung steht, wird die Stimmabgabe protokolliert.  
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4 Erfolgt die Abstimmung durch Handheben, wird die 
Abstimmung unter Namensaufruf durchgeführt, wenn 
ein Viertel der anwesenden Ratsmitglieder es verlangt. 

SVP Aarau 
Die SVP beantragt die Ergänzung: Ab-
stimmung durch Handheben "oder Auf-
stehen". 
 
 
 
 
 
 
Grünliberale Partei Aarau 
Die GLP erachtet es als klärungsbedürf-
tig, wer gewinnt, wenn zur gleichen Ab-
stimmung ein Antrag auf Namensaufruf 
und ein Antrag auf geheime Durchfüh-
rung das jeweilige Viertel der Zustim-
mung erhält. Es sei unklar - gewinnt 
- der zuerst eingereichte Antrag, 
- der mit den mehr Stimmen 
- oder werden sie gegeneinander ausge-
mehrt? 

Der Stadtrat stimmt dem An-
trag zu und ergänzt den Ab-
satz mit "oder Aufstehen". 
 
 
 
 
 
 
 
Falls zwei Ordnungsanträge 
erfolgen, die sich widerspre-
chen, dann müssen sie ge-
geneinander ausgemehrt 
werden. 

Änderung § 37 Abs. 4: 
 
4 Erfolgt die Abstimmung durch 
Handheben oder Aufstehen, 
wird die Abstimmung unter Na-
mensaufruf durchgeführt, 
wenn ein Viertel der anwesen-
den Ratsmitglieder es verlangt. 
 
 
Keine Anpassung. 

5 Die Abstimmung wird geheim durchgeführt, wenn ein 
Viertel der anwesenden Ratsmitglieder es verlangt. 

   

§  38 
Ermittlung des Mehrs 

   

1 Der Einwohnerrat fasst seine Beschlüsse mit dem 
einfachen Mehr der gültigen Stimmen, sofern dieses 
Geschäftsreglement nicht ausdrücklich eine qualifi-
zierte Mehrheit verlangt. 

   

2 Die Präsidentin oder der Präsident stimmt mit und 
gibt bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Sie o-
der er ist berechtigt, diesen zu begründen. 
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3 Bei geheimen Abstimmungen gilt der Antrag bei 
Stimmengleichheit als abgelehnt. 

   

5.2 Wahlen    

§  39 
Form der Wahlen 

   

1 Wahlen werden geheim durchgeführt.    

§  40 
Ermittlung des Mehrs 

   

1 Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute, im 
zweiten Wahlgang das relative Mehr der gültigen Stim-
men. 

   

2 Bei Stimmengleichheit zieht die oder der Vorsitzende 
das Los. 

   

6. Parlamentarische Vorstösse    

§  41 
Allgemeines 

   

1 Schriftliche Vorstösse sind beim Ratssekretariat zu-
handen der Präsidentin oder des Präsidenten einzu-
reichen. 
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2 Sie sind allen Ratsmitgliedern, dem Stadtrat und den 
Medien im Wortlaut bekanntzugeben. 

 Redaktionelle Änderung. Es 
muss klarer geregelt sein, 
durch wen die Bekanntma-
chung erfolgen soll. Vorlie-
gend ist das Ratsbüro/Rats-
sekretariat zuständig. 

Änderung § 41 Abs. 2: 
 
2 Sie sind allen Ratsmitglie-
dern, dem Stadtrat und den 
Medien im Wortlaut bekannt-
zugeben. Das Ratsbüro gibt 
die schriftlichen Vorstösse al-
len Ratsmitgliedern, dem 
Stadtrat und den Medien im 
Wortlaut bekannt. 

§  42 
Motion und Postulat 

SP Aarau 
Nach Ansicht der SP sei in vielen Berei-
chen die Abgrenzung zwischen Motion 
und Postulat nicht eindeutig. Die "Moti-
onsfähigkeit" einzelner Geschäfte sei im 
Rat immer wieder ein Thema. Im aar-
gauischen Gemeinderecht sei es grund-
sätzlich möglich, eine Motion in ein Pos-
tulat umzuwandeln, unabhängig davon, 
ob das Anliegen nicht "motionsfähig" ist 
oder ob das Anliegen als ein weniger 
verbindlicher Antrag an den SR überwie-
sen werden solle. Die Möglichkeit, näm-
lich die Umwandlung einer Motion in ein 
Postulat, sei in der Geschäftsordnung 
(oder ev. auf Stufe der GO) ausdrücklich 
festzuhalten. 

Nach § 41 Abs. 2 GVG kann 
der Wortlaut einer Motion o-
der eines Postulats im Ver-
laufe der Beratung mit Ein-
verständnis des Motionärs 
bzw. des Postulanten abge-
ändert werden. Zulässig ist 
mit Einverständnis des Moti-
onärs auch die Umwandlung 
einer Motion in ein Postulat. 
Auch im Dekret über die Ge-
schäftsführung des Grossen 
Rates wird in § 82 Abs. 1 
vorgesehen, dass der Rat 
auf Antrag des Regierungs-
rates oder eines Mitgliedes 
des Grossen Rates mit Zu-
stimmung des Motionärs eine 
Motion als Postulat überwei-
sen kann.  

Neu § 42 Abs. 4: 
 
4 Der Einwohnerratkann auf 
Antrag des Stadtrates mit Zu-
stimmung des Motionärs eine 
Motion als Postulat überwei-
sen, anderenfalls wird darauf 
nicht eingetreten.  
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Auf kommunaler Ebene be-
schliesst der ER immer ein 
Nichteintretensentscheid, 
wenn die Motion nichts moti-
onsfähig ist. Daher müsste 
für die gleiche Angelegenheit 
ein Postulat eingereicht und 
in dieser Form überwiesen 
werden. Dies macht nicht im-
mer Sinn. Vielmehr soll eine 
Regelung eingefügt werden, 
welche die Umwandlung ei-
ner Motion in ein Postulat mit 
Einverständnis des Motio-
närs regelt. 

1 Der Stadtrat nimmt zu Motions- und Postulatsbegeh-
ren in der Regel spätestens sechs Monate nach Ein-
gang in einer Botschaft mit Bericht und Antrag Stel-
lung.  

Pro Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Pro Aarau und GLP beantragen die 
Streichung des Wortes "in der Regel".  
Weiter wird von beiden beantragt, dass 
"spätestens sechs Monate" durch "spä-
testens vier Monate" zu ersetzen sei. 
Begründet wird dies damit, dass auf 
kantonaler Ebene der Regierungsrat 
Motionen und Postulate innerhalb von 
drei Monaten beantworten müsse. Vier 
Monate erachtet Pro Aarau auf kommu-
naler Ebene als ausreichend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 59 Abs. 1 GG sieht das 
kantonale Recht vor, dass 
eine Bürgermotion innert 6 
Monaten seit Einreichung 
vom ER behandelt werden 
muss. Auch in der heutigen 
und in der zu revidierenden 
GO (Teil 1 Gemeindeord-
nung) wird in § 6 Abs. 1 GO 
eine 6-monatige Frist vorge-
sehen, und nicht eine "in der 
Regel"-Bestimmung. Auf-
grund dessen kann dem An-
trag entsprochen und das 
Wort "in der Regel" gestri-
chen werden. Dementspre-
chend wird ein einheitliches 
Vorgehen für die Behandlung 
aller Motionen vorgesehen, 
wie es auch im kantonalen 
Recht so geregelt ist. 

Änderung § 42 Abs. 1: 
 
1 Der Stadtrat nimmt zu Mo-
tions- und Postulatsbegehren 
in der Regel spätestens sechs 
Monate nach Eingang in einer 
Botschaft mit Bericht und An-
trag Stellung.  
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GLP beantragt ein zusätzlicher Satz: 
"Verlängerungen um maximal 5 Monate 
können vom Ratsbüro auf Antrag der 
Exekutive genehmigt werden". Dies wird 
damit begründet, dass nicht der SR über 
Ausnahmen entscheiden soll, sondern 
das Parlament; vertreten durch das 
Ratsbüro. 

 
Die beantragte Änderung ist 
zu begrüssen. Es wird eine 
neue Regelung vorgesehen, 
in dem das Ratsbüro eine 
Verlängerung gewähren 
kann. Eine maximale Fristre-
gelung wird aber nicht vorge-
sehen, denn es obliegt letzt-
lich dem Ratssekretariat zu 
entscheiden, welche Frist an-
gemessen und im Einzelfall 
gerechtfertigt ist. 

 
Neu § 42 Abs. 2:  
 
2 Das Ratsbüro kann auf An-
trag des Stadtrats eine Verlän-
gerung gewähren. 

2 Bei für dringlich erklärten Motionen und Postulaten 
erfolgt die Stellungnahme mündlich. 

  § 42 Abs. 2 wird neu zu 
Abs. 3. 

3 Der Stadtrat informiert mit dem Jahresbericht über 
den Stand der Umsetzung der überwiesenen Motionen 
und Postulate.  

SP Aarau 
Der Tatsache, dass eine sechsmonatige 
Umsetzungsfrist für viele Geschäfte 
(welche mittels Motion eingereicht wer-
den), wird grundsätzlich zugestimmt. 
Der vollständige Verzicht auf eine Um-
setzungsfrist für den SR erscheint je-
doch gemäss SP als zu wenig nachvoll-
ziehbar. Der SR müsse nach Ablauf ei-
ner gewissen Frist (im Kanton sei es 3 
resp. 2 Jahre) ausführlich begründen 
und dem ER Bericht erstatten müssen, 
weshalb eine überwiesene Motion nicht 
umgesetzt wurde und was der SR ge-
denkt zu unternehmen, damit die über-
wiesene Motion umgesetzt werden 
könne.  

In der vorgesehen Teilrevi-
sion Gemeindeordnung (Teil 
1) wird § 27 Abs. 2 GO auf-
gehoben, denn auch wenn 
es sich bei der sechsmonati-
gen Umsetzungsfrist lediglich 
um eine Ordnungsfrist han-
delt, erscheint es nicht sinn-
voll, eine solche Frist auf 
Stufe der GO festzulegen. Im 
Zeitpunkt der Überweisung 
ist oft nicht abschätzbar, wel-
chen Aufwand die Umset-
zung konkret mit sich bringen 
wird. Je nach Komplexität 
und Grösse des Geschäfts 
ist deren Behandlung um-
fangreicher. 

§ 42 Abs. 3 wird neu zu 
Abs. 5. 
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Eine kurze Begründung von 1-2 Sätzen 
im Jahresbericht genüge diesbezüglich 
nicht. Für kommunale Geschäfte sei 
eine Frist von 1 max. 2 Jahren vorzuse-
hen. Danach habe der SR ausführlich 
darzulegen, weshalb die Motion nicht 
umgesetzt wurde. 

Ausserdem haben weniger 
dringliche Geschäfte hinter 
dringlicheren zurückzutreten. 
Im Gegenzug zur Aufhebung 
wird der Stadtrat immerhin 
formell verpflichtet, im Jah-
resbericht darüber zu berich-
ten. Diese jährliche Begrün-
dung im Jahresbericht über 
den Stand der Umsetzung 
der überwiesenen Motionen 
und Postulate erachtet der 
SR als hinreichend. Denn je-
derzeit kann über eine Be-
gründung des SR nachge-
fragt werden. Aus diesen 
Gründen ist die beantrage 
Änderung abzulehnen. 

4 Die Abschreibung von erfüllten Motionen und Postu-
laten beantragt der Stadtrat mit einem Geschäft oder 
im Jahresbericht. 

  § 42 Abs. 4 wir neu zu Abs. 6. 

§  43 
Anfrage 

   

1 Anfragen können während Einwohnerratssitzungen 
mündlich gestellt werden. Sie werden von einem Mit-
glied des Stadtrats in der Regel in derselben Sitzung 
mündlich beantwortet. 
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Vernehmlassungsvorlage 

2 Schriftliche Anfragen sind durch den Stadtrat in der 
Regel auf eine der nächsten Sitzungen zu beantwor-
ten. 

Grüne Aarau/SP Aarau/Pro 
Aarau/Grünliberale Partei Aarau 
Die Grünen sind der Meinung, dass "in 
der Regel" und "eine der nächsten" dop-
pelt schwammig verfasst sei und lasse 
dem SR zu viel Spielraum offen. Vor-
schlag: "Schriftliche Anfragen sind in der 
Regel auf die nächste Sitzung zu beant-
worten". SP Aarau bemerkt ebenfalls, 
dass eine Beantwortungsfrist i.S. einer 
Ordnungsfrist vorgesehen werden sollte, 
da die Formulierung "einer der nächsten 
Sitzungen" bedeutungslos sei. 
 
Pro Aarau und GLP beantragen eine 
Beantwortungsfrist von 3 Monaten, da 
der Regierungsrat auch drei Monate Zeit 
habe für Interpellationen. Zudem komme 
es oft vor, dass die Beantwortung von 
Anfragen bis zu einem halben Jahr dau-
ern. Die GLP wünscht weiter, dass Frist-
verlängerungen um maximal einen Mo-
nat vom Ratsbüro auf Antrag der Exeku-
tive genehmigt werden können. 

Die beantragte Änderung ist 
zu begrüssen und der formu-
lierte Vorschlag wird ange-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung einer fixen 
dreimonatigen Beantwor-
tungsfrist erscheint nicht not-
wendig, sollte es aus der 
Sicht des Stadtrats doch 
möglich sein, mit vertretba-
rem Aufwand und den zur 
Verfügung stehenden Infor-
mationen innert nützlicher 
Frist eine kurze Antwort zu 
geben. Dies ist auch im Inte-
resse des SR, denn so wird 
das Verfahren ohne exzes-
sive Abklärung zumindest 
beschleunigt.  

Änderung § 43 Abs. 2: 
 
2 Schriftliche Anfragen sind 
durch den Stadtrat in der Re-
gel auf einer der nächsten Sit-
zungen die nächste Sitzung zu 
beantworten. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 

3 Die Präsidentin oder der Präsident gibt der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller die Gelegenheit, zur 
Antwort eine kurze mündliche Stellungnahme abzuge-
ben. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

4 Auf Antrag kann der Einwohnerrat die Diskussion 
über den Gegenstand beschliessen. Die Diskussion 
wird auf die nächste Sitzung traktandiert. 

   

5 Über den Gegenstand der Anfrage erfolgt keine Be-
schlusserfassung. 

   

§  44 
Fraktionserklärung 

SP Aarau und EVP/EW Aarau 
Die SP Aarau begrüsst das Instrument 
einer Fraktionserklärung. Die EVP/EW 
Aarau erachtet die Bestimmung als eine 
gute Anpassung. 
 
Grünliberale Partei Aarau/Pro Aarau 
Die GLP und Pro Aarau stellen sich die 
Frage, ob der Stadtrat nicht auch die 
Möglichkeit haben sollte, auf eine Frakti-
onserklärung zu reagieren / antworten. 

- 
 
 
 
 
 
Der SR kann jederzeit das 
Wort ergreifen, auch ohne 
eine ausdrückliche Rege-
lung. 

- 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung. 

1 Fraktionen können an einer Einwohnerratssitzung in 
einer kurzen Erklärung ihre Haltung zu einem aktuellen 
Thema oder Geschehnis abgeben, das in keinem di-
rekten Zusammenhang zu einem traktandierten Ge-
schäft steht. 

FDP.Die Liberalen Aarau 
Die FDP beantragt die Änderung, dass 
die Redezeit auch in solchen Fällen be-
schränkt sein solle. Vorschlag: Fraktio-
nen können an einer Einwohnerratssit-
zung in einer "maximal zwei minütigen" 
Erklärung ihre Haltung zu einem aktuel-
len Thema oder Geschehnis abgeben, 
[..]. Begründet wird dies damit, das für 
längere Fraktionserklärungen ohne Zu-
sammenhang zu aktuellen Geschäften 
der Weg über eine Presseerklärung of-
fenstehe. Handle es sich um ein Anlie-
gen, bei welchem Fragen unverzüglich 
geklärt werden müssen, so könne dies 
über eine dringliche Anfrage erfolgen. 

Nach § 26 Abs. 2 E-GR-ER 
beträgt die Redezeit für jedes 
Ratsmitglied höchstens zehn 
Minuten, beim zweiten Vo-
tum in der gleichen Angele-
genheit fünf Minuten. Diese 
Regelung gilt auch für Voten 
und Erklärungen der Fraktio-
nen. Eine zwei minütige Re-
gelung ist nach Ansicht des 
SR zu kurz und auf eine spe-
ziellere Regelung wird hier-
mit verzichtet. Es gilt sinnge-
mäss die gleiche Redezeit 
wie bei § 26 Abs. 2 E-GR-
ER. 

Keine Anpassung. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

2 Fraktionserklärungen sind der Präsidentin oder dem 
Präsidenten vorgängig anzumelden. 

SP Aarau 
Die SP stellt sich die Frage, was mit der 
"vorgängigen Anmeldung" zu verstehen 
sei. Allenfalls sollte geregelt werden, bis 
wann solche Fraktionserklärungen spä-
testens einzureichen sind. Dies insb. 
aufgrund der Regelung in Abs. 3, wo-
nach auch die anderen Fraktionen sich 
einmalig äussern können. Diese müss-
ten nach Ansicht der SP zum Vorliegen 
von Fraktionserklärungen vorgängig in-
formiert werden. 

Wie im erläuternden Bericht 
ausgeführt, dient die vorgän-
gige Anmeldung der Frakti-
onserklärung der Gewähr-
leistung eines geordneten 
Sitzungsablaufs. Natürlich 
soll die Erklärung bzw. deren 
Anmeldung nicht kurz vor der 
Sitzung spontan erfolgen. 
Wesentlich ist, dass es den 
normalen Geschäftsbetrieb 
nicht beeinträchtigt. Schluss-
endlich wird das Präsidium 
über das weitere Vorgehen 
entscheiden. 
 
Betreffend die vorgängige 
Mitteilung an die anderen 
Fraktionen ist zu bemerken, 
dass es grundsätzlich eine 
einseitige Übermittlung einer 
Haltung ist. Die Diskussion 
über das angegebene 
Thema kann auch während 
der nächsten Sitzung erfol-
gen. 

Keine Anpassung. 

3 Die Präsidentin oder der Präsident gibt den anderen 
Fraktionen die Gelegenheit, sich zum gleichen Gegen-
stand einmalig zu äussern. Eine Diskussion findet nur 
statt, wenn eine solche durch den Einwohnerrat be-
schlossen wird. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

7. Schlussbestimmungen 

§  45 
Abänderung des Geschäftsreglements 

   

1 Um dieses Geschäftsreglement zu ändern, ist ein 
schriftlicher Antrag von mindestens fünf Ratsmitglie-
dern erforderlich. 

Grüne Aarau 
Die neue Formulierung ist für die Grü-
nen zu ungenau. Die bisherige Formu-
lierung sei nicht so lang, dass sie nach 
Ansicht der Grünen nicht übernommen 
werden könnte (vormals § 33). 
 
 
SP Aarau 
Die SP stellt sich die Frage, weshalb 
überhaupt ein höheres Quorum vorge-
sehen sei, zumal der Rat über eine Än-
derung des ER-Reglements wieder mit 
einfachem Mehr entscheide. Diese Be-
stimmung sei ersatzlos zu streichen. 

Wie bei anderen Geschäften 
auch muss eine Traktandie-
rung erfolgen. Eine aus-
drückliche Regelung braucht 
es hierfür nicht. Eine Anpas-
sung ist nicht notwendig. 
 
 
Das Erfordernis des Antrags 
von mind. 5 Ratsmitgliedern 
war bereits in der jetzigen 
Fassung vorgesehen und 
wird so beibehalten. Das Er-
fordernis eines gewissen 
Quorums verhindert die Gel-
tendmachung von spontanen 
Einzelbedürfnissen.  

Keine Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anpassung 

II.    

Keine Fremdänderungen.    

III.    

Der Erlass SRS 1.5-1 (Geschäftsreglement des Ein-
wohnerrates der Stadt Aarau vom 26. Februar 1996) 
wird aufgehoben. 
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Entwurf Stadtrat vom 25. April 2022 für Ver-
nehmlassung 

Vernehmlassungseingaben Stellungnahme des 
Stadtrats 

Änderungen gegenüber 
Vernehmlassungsvorlage 

IV.    

Das Reglement unter Ziff. I sowie die Aufhebung unter 
Ziff. III treten unter Vorbehalt des Inkrafttretens der Än-
derungen der Gemeindeordnung gemäss Beschluss 
des Einwohnerrats vom xx.yy.2022 am 1. Januar 2023 
in Kraft. 

 Das Inkrafttreten der vorge-
sehenen Totalrevision per 1. 
Januar 2023 ist aus zeitli-
chen Gründen nicht möglich. 
Aufgrund dessen werden die 
Schlussklauseln (Publikati-
ons- und Inkrafttretensklau-
sel) angepasst. Zusätzlich ist 
das Inkrafttreten abhängig 
von der Rechtskraft der Än-
derungen der Gemeindeord-
nung Teil 1 und Teil 2. 

Das Reglement unter Ziff. I so-
wie die Aufhebung unter Ziff. 
III treten unter Vorbehalt und 
auf den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderungen der 
Gemeindeordnung (Teil 1 und 
Teil 2) gemäss Beschluss des 
Einwohnerrats vom xx.yy.202x 
in Kraft. 

Aarau, xx.yy.2022   Aarau, xx.yy.2022 202x 

Im Namen des Einwohnerrats 
  
Der Präsident 
Christian Oehler 
  
Der Ratssekretär 
Stefan Berner 

  Im Namen des Einwohnerrats 
  
Der Präsident 
Christian Oehler 
  
Der Ratssekretär 
Stefan Berner 

 
Folgende Organisationen und Personen haben an der Vernehmlassung teilgenommen: SP Aarau, Grüne Aarau, EVP/EW Aarau, Pro Aarau, Grünliberale Partei Aarau, 
SVP Aarau und FDP.Die Liberalen Aarau. 


